
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/1/29 8ObA134/97g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1998

Norm

VBO Salzburg §1

VBO Salzburg §2

Rechtssatz

Die Vertragsbedienstetenordnung 1966 (VBO) der Stadt Salzburg ist eine Vertragsschablone, die kraft

einzelvertraglicher Vereinbarung im Dienstvertrag Vertragsinhalt wurde. § 1 Abs 1 der VBO verweist auf die für die

Vertragsbediensteten des Bundes geltenden Rechtsgrundlagen, die als lex contractus Bestandteil des Dienstvertrages

wurden insofern nicht die VBO selbst Ausnahmen normiert, nämlich gemäß § 2 VBO betre8end die Entlohnung, die

Regelung des Anspruches bei Dienstverhinderung sowie den Erholungsurlaub, nicht jedoch anläßlich der Beendigung

des Dienstverhältnisses entstehende Ansprüche.
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